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Vertragsbedingungen der cv cryptovision GmbH für die 
Pflege von Standardsoftware 

-VPS cv- 
 
A. Vertragsgegenstände 
 
A.1. Pflegesoftware 

 
Der Anbieter erbringt die nachfolgend vereinbarten Pflegeleistungen nur für die 
jeweils aktuelle Version der als Pflegegegenstand vereinbarten Standardsoft-
ware („Pflegesoftware“) gegen die vereinbarte Vergütung. Wird im Vertrag aus-
drücklich Drittsoftware als Pflegesoftware vereinbart, gelten dafür die dort be-
schriebenen Einschränkungen.  
 
Der Anbieter erbringt folgende Pflegeleistungen: 

 
A.2. Störungsmanagement 
 
2.1 Vertragliche Leistungen 
 

Der Anbieter wird Störungsmeldungen des Kunden entgegen nehmen, den ver-
einbarten Störungskategorien zuordnen und anhand dieser Zuordnung die ver-
einbarten Maßnahmen zur Analyse und Bereinigung von Störungen durchfüh-
ren. 
 
Das Störungsmanagement umfasst keine Leistungen, die im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Pflegesoftware in nicht freigegebenen Umgebungen oder 
mit Veränderungen der Pflegesoftware durch den Kunden oder Dritten stehen. 
 

2.2 Annahme von Störungsmeldungen des Kunden 
 
Der Anbieter wird während seiner üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße 
Störungsmeldungen des Kunden entgegen nehmen und jeweils mit einer Ken-
nung versehen. Auf Anforderung des Kunden bestätigt ihm der Anbieter den 
Eingang einer Störungsmeldung unter Mitteilung der vergebenen Kennung. 
 

2.3 Zuordnung zu Störungskategorien 
 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Anbieter entgegen genommene 
Störungsmeldungen nach erster Sichtung einer der folgenden Kategorien zu-
ordnen: 
 
1. Schwerwiegende Störung 

Die Störung beruht auf einem Fehler der Pflegesoftware, der die Nutzung 
der Pflegesoftware unmöglich macht, nur mit schwerwiegenden Ein-
schränkungen erlaubt. Der Kunde kann dieses Problem nicht in zumutba-
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rer Weise umgehen und deswegen unaufschiebbare Aufgaben nicht erle-
digen. 

 
2. Störung in häufig gebrauchter Funktionalität 

Die Störung beruht auf einem Fehler der Pflegesoftware, der die Nutzung 
der Pflegesoftware durch den Kunden mehr als nur unwesentlich ein-
schränkt, ohne dass eine schwerwiegende Störung vorliegt. Hiermit sind 
Störungen gemeint die den normalen, täglich gewohnten Umgang mit der 
Pflegesoftware beeinflussen oder verhindern. 

 
3. Störungen in selten gebrauchter Funktionalität 

Die Störung beruht auf einem Fehler der Pflegesoftware, der die Nutzung 
der Pflegesoftware durch den Kunden nur unwesentlich einschränkt. 
Hiermit sind Störungen gemeint, die außergewöhnliche Funktionen der 
Pflegesoftware betreffen jedoch auf zumutbare Weise umgangen werden 
können. 

 
4. Störungen die keinen Einfluss auf die Funktionalität haben 

Die Störung beruht auf einem Fehler der Pflegesoftware, der die Nutzung 
der Pflegesoftware durch den Kunden nicht einschränkt. Insbesondere 
sind Störungen gemeint die sich nicht auf die Kernfunktionalität der Pfle-
gesoftware beziehen. 

 
5. geringfügige Störungen 

Störungsmeldungen, die nicht in die Kategorien 1 bis 4 fallen, werden den 
geringfügige Störungen zugeordnet; dazu gehören Schreibfehler, Fehler in 
der GUI u. ä.  
Geringfügige Störungen werden vom Anbieter nur nach den dafür getroff-
enen Vereinbarungen behandelt. 

 
2.4 Durchführung von Maßnahmen zur Störungsbeseitigung 

 
Bei Meldungen über schwerwiegende Störungen und Störungen in häufig ge-
brauchten Funktionen wird der Anbieter unverzüglich anhand der vom Kunden 
mitgeteilten Umstände entsprechende Maßnahmen einleiten, um zunächst die 
Störungsursache zu lokalisieren. 
 
Stellt sich die mitgeteilte Störung nach erster Analyse nicht als Fehler der Pfle-
gesoftware dar, teilt der Anbieter dies dem Kunden unverzüglich mit. 
 
Sonst wird der Anbieter entsprechende Maßnahmen zur weitergehenden Ana-
lyse und zur Bereinigung der mitgeteilten Störung veranlassen oder - bei Dritt-
software- die Störungsmeldung zusammen mit seinen Analyseergebnissen dem 
Vertreiber oder Hersteller der Pflegesoftware mit der Bitte um Abhilfe übermit-
teln. 
 
Der Anbieter wird dem Kunden bei ihm vorliegenden Maßnahmen zur Umge-
hung oder Bereinigung eines Fehlers der Pflegesoftware, etwa Handlungsan-
weisungen oder Korrekturen der Pflegesoftware, unverzüglich zur Verfügung 
stellen. Der Kunde wird solche Maßnahmen zur Umgehung oder Bereinigung 
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von Störungen unverzüglich übernehmen und dem Anbieter bei deren Einsatz 
etwa verbleibende Störungen unverzüglich erneut melden. 
 

A.3. Überlassung Neuer Versionen 
 
3.1 Vertragliche Leistungen 

 
Der Anbieter überlässt dem Kunden bestimmte neue Stände der Pflegesoft-
ware, um diese auf dem aktuellen Stand zu halten und Störungen vorzubeugen. 
Der Anbieter überlässt dem Kunden dazu Updates und Upgrades der Pflege-
software mit technischen Modifikationen, funktionalen Erweiterungen und Ver-
besserungen. Weiterhin überlässt der Anbieter dem Kunden dazu Patches mit 
Korrekturen zur Pflegesoftware und sonstige Umgehungsmaßnahmen für mög-
liche Störungen. Diese neuen Stände der Pflegesoftware werden zusammen 
als „Neue Versionen“ bezeichnet.  
 
Ob es sich bei einen Produktangebot des Anbieters um eine „Neue Version“ der 
Pflegesoftware oder um ein anderes Produkt handelt, liegt im Zweifel im Er-
messen des Anbieters. 
 

3.2 Pflichten und Rechte bei Neuen Versionen 
 
Der Anbieter stellt dem Kunden die neuen Versionen der Software zur Verfü-
gung. Der Kunde wird neue Versionen unverzüglich untersuchen und erkennba-
re Mängel unverzüglich rügen, wofür § 377 HGB entsprechend gilt. Störungen 
und Mängel werden gemäß Ziffer A 2 behandelt. 
 
Soweit der Anbieter dem Kunden eine neue Version zur Verfügung gestellt hat, 
pflegt er auch die Vorversion noch für eine angemessene Übergangsfrist, die in 
der Regel drei Monate nicht überschreitet, weiter. 
 
Wegen der neuen Versionen hat der Kunde Mangelansprüche nur, wenn ge-
meldete Mängel reproduzierbar oder anderweitig durch den Kunden nachweis-
bar sind. Für die Mitteilung von Mängeln gilt insbesondere Ziffer 2.3 der AV cv. 
 
Stehen dem Kunden Mangelansprüche zu, hat er zunächst nur das Recht auf 
Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist. Die Nacherfüllung beinhal-
tet, nach Wahl des Anbieters, entweder Nachbesserung oder die Lieferung ei-
ner Ersatzsoftware. Die Interessen des Kunden werden bei einer Wahl ange-
messen berücksichtigt. 
 

A.4. Ansprechstelle (Hotline) 
 
4.1 Vertragliche Leistungen 

 
Der Anbieter richtet eine Ansprechstelle für den Kunden ein (Hotline). Diese 
Stelle bearbeitet die Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit den techni-
schen Einsatzvoraussetzungen und -bedingungen der Pflegesoftware sowie 
einzelnen funktionalen Aspekten. 
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Von der Hotline werden keine Leistungen erbracht, die im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von Pflegesoftware in nicht freigegebenen Umgebungen oder mit 
Veränderungen der Pflegesoftware durch den Kunden oder Dritten stehen. 
 

4.2 Annahme und Bearbeitung von Anfragen 
 
Der Kunde benennt gegenüber dem Anbieter nur fachlich und technisch ent-
sprechend qualifiziertes Personal, das intern beim Kunden mit der Bearbeitung 
von Anfragen der Anwender der Pflegesoftware betraut ist. Nur dieses dem An-
bieter benannte Personal wird Anfragen an die Hotline richten und dabei vom 
Anbieter gestellte Formulare verwenden. Die Hotline nimmt solche Anfragen per 
E-Mail, Telefax und Telefon während der üblichen Geschäftszeiten des Anbie-
ters entgegen. 
 
Die Hotline wird ordnungsgemäße Anfragen im üblichen Geschäftsgang bear-
beiten und soweit möglich beantworten. Die Hotline kann zur Beantwortung auf 
dem Kunden vorliegende Dokumentationen und sonstige Ausbildungsmittel für 
die Pflegesoftware verweisen. Soweit eine Beantwortung durch die Hotline nicht 
oder nicht zeitnah möglich ist, wird der Anbieter die Anfrage zur Bearbeitung 
weiterleiten, insbesondere Anfragen zu nicht von ihm hergestellter Pflegesoft-
ware. 
 
Weitergehende Leistungen der Hotline, etwa andere Ansprechzeiten und -
fristen sowie Rufbereitschaften oder Einsätze des Anbieters vor Ort beim Kun-
den sind vorab ausdrücklich zu vereinbaren. 
 

A.5. Zusätzliche Leistungen 
 
Über die Ziffern A 2 bis A 4 hinausgehende Leistungen sind nach die-
sem Vertrag nicht geschuldet, bedürfen gesonderter Vereinbarung und 
sind gesondert zu vergüten. Dies kann etwa zusätzlich vereinbarte Ein-
sätze vor Ort beim Kunden, Beratung und Unterstützung bei veränder-
ter Software, Klärung von Schnittstellen zu Fremdsystemen, Installati-
ons- sowie Konfigurationsunterstützung betreffen. 
 

B. Allgemeine Regelungen 
 
Die folgenden Regelungen gelten gleichermaßen für das Störungsma-
nagement (A 2), die Überlassung Neuer Versionen (A 3) und die Hotline 
(A 4).  
 

B.1. Laufzeit 
 
1.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, beginnt der Pflegevertrag mit der Lieferung 

gemäß dem Überlassungsvertrag für die Standardsoftware (Ziffer 1 VÜ cv cryp-
tovision GmbH). 

 
1.2 Nach Ablauf einer ggf. vereinbarten Mindestlaufzeit kann der Pflegevertrag mit 

einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt 
werden, erstmals aber zum Ablauf des auf den Vertragsabschluss folgenden 
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Kalenderjahres. Darüber hinaus kann der Vertrag vom Anbieter und Kunden 
ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund gekündigt werden.  

 
1.3 Kündigungserklärungen sind nur schriftlich wirksam. 
 
B.2. Vergütung 
 
2.1 Pauschalvergütung 
 

Der Kunde vergütet die Pflegeleistungen durch eine laufende Pauschale. Die 
Pflegevergütung ist im Abrechnungszeitraum im Voraus geschuldet und wird 
vom Anbieter gegenüber dem Kunden zu Beginn des Abrechnungszeitraums in 
Rechnung gestellt.  

 
2.2 Vergütung von Zusatzleistungen 
 

Zusätzliche Leistungen, die nicht durch die Pauschalvergütung abge-
golten sind, werden gemäß Ziffer 1.1 der AV cv cryptovision GmbH ver-
gütet. 

 
2.3 Anpassung der Vergütung 
 

Der Anbieter kann die Vergütung jährlich an allgemeine Listenpreise anpassen. 
Der Kunde hat ein Kündigungsrecht, wenn sich die Vergütungssätze um mehr 
als zehn Prozent erhöhen. 

 
B.3. Nutzungsrecht 

 
Die Nutzungsrechte des Kunden an neuen Versionen und an sonstigen Korrek-
turen der Pflegesoftware entsprechen den Nutzungsrechten an der vorherge-
henden Version der Pflegesoftware. Hinsichtlich der Nutzungsrechte treten die 
Rechte an den Neuen Versionen und sonstigen Korrekturen nach einer ange-
messenen Übergangszeit - die in der Regel nicht mehr als einen Monat beträgt 
- an die Stelle der Rechte an den vorangegangenen Versionen und sonstigen 
Korrekturen. Der Kunde darf ein Vervielfältigungsstück archivieren. 
 

B.4. Pflichten des Kunden  
 
4.1 Der Kunde wird den Anbieter unverzüglich über Änderungen des Einsatzumfel-

des unterrichten. Darüber hinaus stellt der Kunde sicher, dass die Pflegesoft-
ware nur in einer freigegebenen und durch die Pflegesoftware unterstützten 
Umgebung eingesetzt wird. 

 
4.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde alle dem Anbieter überge-

benen Unterlagen, Informationen und Daten bei sich zusätzlich so verwahren, 
dass diese bei Beschädigung und Verlust von Datenträgern rekonstruiert wer-
den können. 

 
B.5. Übergabe 
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Soweit im Rahmen dieser Bedingungen Software übergeben wird und nichts 
anderes vereinbart ist, erfolgt dies auf demselben Weg wie bei der Überlassung 
der Pflegesoftware. 
 

B.6. Datenschutz 
 
Soweit der Anbieter auf personenbezogene Daten zugreifen kann, die auf Sys-
temen des Kunden gespeichert sind, wird er ausschließlich als Auftrags-
datenverarbeiter tätig (§ 11 Abs. 5 BDSG) und diese Daten nur zur Vertrags-
durchführung verarbeiten und nutzen. Der Anbieter wird Weisungen des Kun-
den für den Umgang mit diesen Daten beachten. Der Kunde trägt etwaige nach-
teilige Folgen solcher Weisungen für die Vertragsdurchführung. Details für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten werden die Vertragspartner soweit 
gemäß § 11 Abs. 2 BDSG oder sonstiger Rechtsnormen notwendig schriftlich 
vereinbaren. 
 

B.7. Geltung der AV cv cryptovision GmbH  
 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der cv cryptovision 
GmbH (AV cv cryptovision GmbH), einzusehen unter 
http://www.cryptovision.com/en/company/terms-and-conditions.html 


